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Die Tele-Medizin ist be-
kanntermaßen auf dem Vor-
marsch, doch es gibt auch 
Grenzen. Eine davon hat 
nun der Bundesgerichtshof 
in Karlsruhe aufgezeigt. 
Der auch für das Wettbe-
werbsrecht zuständige I. 
Zivilsenat hat entschieden, 
dass die Werbung für eine 
umfassende, nicht auf be-
stimmte Krankheiten oder 
Beschwerden beschränkte 
ärztliche Primärversorgung 
(Diagnose, Therapieemp-
fehlung, Krankschreibung) 
im Wege der Fernbehand-
lung gegen das Werbever-
bot des § 9 Heilmittelwer-
begesetz verstößt (Urteil 
vom 9.12.2021, Az. I ZR 
146/20). Damit bestätigten 
die BGH-Richter die Ent-
scheidungen vom Landge-
richt München I (Urteil 
vom 16. Juli 2019 – Az.: 
33 O 4026/18) und vom 
OLG München (Urteil 
vom 9. Juli 2020 – Az.: 6 U 
5180/19). 

Die Klage hatte die Zentra-
le gegen den unlauteren 
Wettbewerb mit Sitz in 
Bad Homburg gegen die ot-
tonova Krankenversiche-
rung AG mit Sitz in Mün-
chen eingereicht, um die 
Frage klären zu lassen, ob 
die Werbung für Geschäfts-
modelle, bei denen eine Be-
handlung von Patienten nur 
auf digitalem Wege erfolgt, 
zulässig ist. 

Die Krankenversicherung 
warb auf ihrer Internet-Site 

mit der Aussage „Erhalte 
erstmals in Deutschland Di-
agnosen, Therapie-Empfeh-
lung und Krankschreibung 
per App.“ Dahinter verbarg 
sich ein digitaler Arztbe-
such mittels einer App bei 
in der Schweiz ansässigen 
Ärzten, den sogenannten 
„eedocters“. 

In der Presse-Info 224/2021 
vom 9. Dez. 2021 wird die 
BGH-Entscheidung erläu-
tert: „Die Beklagte hat unter 
Verstoß gegen § 9 HWG in 
seiner alten Fassung für die 
Erkennung und Behandlung 
von Krankheiten geworben, 
die nicht auf eigener Wahr-
nehmung an dem zu behan-
delnden Menschen beruht. 
Eine eigene Wahrnehmung 
im Sinne dieser Vorschrift 
setzt voraus, dass der Arzt 
den Patienten nicht nur 
sehen und hören, sondern 
auch - etwa durch Abtasten, 
Abklopfen oder Abhören 
oder mit medizinisch-tech-
nischen Hilfsmitteln wie 
beispielsweise Ultraschall 
- untersuchen kann. Das 
erfordert die gleichzeitige 

physische Präsenz von Arzt 
und Patient und ist im Rah-
men einer Videosprechstun-
de nicht möglich. 

Nach § 9 Satz 2 HWG in 
seiner neuen Fassung ist 
das in Satz 1 geregelte Ver-
bot zwar nicht auf die Wer-
bung für Fernbehandlungen 
anzuwenden, die unter 
Verwendung von Kommu-
nikationsmedien erfolgen. 
Zu diesen Kommunikati-
onsmedien gehören auch 
Apps. Das gilt aber nur, 
wenn nach allgemein an-
erkannten fachlichen Stan-
dards ein persönlicher 
ärztlicher Kontakt mit dem 
zu behandelnden Men-
schen nicht erforderlich 
ist. Diese Voraussetzung 
ist hier nicht erfüllt. Mit 
den allgemein anerkannten 
fachlichen Standards sind 
- entgegen der Ansicht der 
Beklagten - nicht die Re-
gelungen des für den be-
handelnden Arzt geltenden 
Berufsrechts gemeint. Es 
kommt daher nicht darauf 
an, ob die beworbene Fern-
behandlung den Ärzten in 

der Schweiz schon seit Jah-
ren erlaubt ist. Der Begriff 
der allgemein anerkannten 
fachlichen Standards ist 
vielmehr unter Rückgriff 
auf den entsprechenden 
Begriff in § 630a Abs. 2 
BGB, der die Pflichten aus 
einem medizinischen Be-
handlungsvertrag regelt, 
und die dazu von der Recht-
sprechung entwickelten 
Grundsätze auszulegen. 
Danach können sich sol-
che Standards auch erst im 
Laufe der Zeit entwickeln 
und etwa aus den Leitlinien 
medizinischer Fachgesell-
schaften oder den Richt-
linien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses gemäß 
§§ 92, 136 SGB V ergeben. 
Die Beklagte hat für eine 
umfassende, nicht auf be-
stimmte Krankheiten oder 
Beschwerden beschränkte 
ärztliche Primärversorgung 
(Diagnose, Therapieemp-
fehlung, Krankschreibung) 
im Wege der Fernbehand-
lung geworben. Das Beru-
fungsgericht hat nicht fest-
gestellt, dass eine solche 
umfassende Fernbehand-
lung den zum Zeitpunkt der 
Behandlung bestehenden, 
allgemeinen fachlichen 
Standards entspricht. Da 
die Beklagte dies auch nicht 
behauptet hatte und inso-
weit kein weiterer Sachvor-
trag zu erwarten war, konn-
te der Bundesgerichtshof 
abschließend entscheiden, 
dass die beanstandete Wer-
bung unzulässig ist.“ (ps)

Werbung für rein digitale Arztbesuche ist unzulässig

Der I. Zivilsenat am Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat sich 
mit dem Thema der ärztlichen Fernbehandlung bzw. der di-
gitalen Arzt-Besuche beschäftigt – Foto: BGH / Joe Miletzky
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und einzigartig ist jedes Kind. Und jedes Kind 
braucht eine ganz individuelle Untestüzung. 
Helfen Sie mit einer Spende. Danke!

Einmalig

sos-kinderdoerfer.de

SOSKD_Anzeige_Fingerabdruck_175x60_sw_RZ.indd   1 06.09.18   09:00



3

Nr. 1544, Woche 49, 10. Dez. 2021
       DER 

TITELSCHUTZ 
             ANZEIGER

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Mentaler Gipfelstürmer

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ute Bienkowski, 
Von-Westerburg-Straße 11, 50321 Brühl

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

FitTech Insider

für Festivals, Kongresse, Messen und sonstige Veranstaltungen aller Art so-
wie alle Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere Druckereierzeug-
nisse, Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und 
digitale Medien und Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwältin Eva Saarmann 
Hofstetter, Schurack & Partner 
Balanstraße 57, 81541 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

How To Dad

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Straßer Ventroni Freytag Rechtsanwälte 
Oberanger 30, 80331 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für:

APOTHEKEN COUPONS

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Offline- und Online-Dienste sowie Online-
medien und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke.

BRP Renaud und Partner mbB 
Beethovenstraße 12-16, 60325 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Ungarn-TV
Die Virtuelle Kaffeetasse Ungarns

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Flying Media Hungary Kft. 
Régi Veszprémi ut 7, 9028 Györ, Ungarn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

DYNAMIQUE GALERIE SALON
Galerie Salon Dynamique

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

MEDIA AND CULTURE CONCEPT MACC 
Reginastraße 12, 34119 Kassel

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

t - Magazin für Teekultur
t - Das Magazin für Teekultur
Magazin für Teekultur
tee - Magazin für Teekultur

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Albrecht Ude 
Lehderstraße 53, 13086 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Frei Schnauze

In allen möglichen Schreibweisen, Kombinationen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für alle Medien, insbesondere für Drucker-
eierzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller 
Art, Internet, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, einschließ-
lich Multimedia-Anwendungen (Online- und Offline-Dienste und sonstige 
Online-Medien).

Pauly & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Kurt-Schumacher-Straße 22, 53113 Bonn
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

jule be like
Jules Welt

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien insbesondere Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

FLOW media company GmbH 
Schulterblatt 58, 20357 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

European Fitness Instructor

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, Abkür-
zungen, Kombinationen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, 
Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschreibung, Zusammen- und 
Getrenntschreibung, Schriftarten, entsprechenden Untertiteln und mit al-
len Zusätzen sowie für alle Medien, insbesondere für audiovisuelle Medi-
en, für Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, einschließlich CD-ROM, CD-i, 
DVD, Blu-ray und Ultra HD Blu-ray, SD-Karten, USB-Massespeichern, für 
Hörfunk, Film, Fernsehen und für streaming-Dienste, für elektronische und 
digitale Medien und Netzwerke einschließlich Offline- und Online-Medien 
(insb. Internet und Mobilfunknetze), Offline- und Online-Dienste jeglicher 
Art sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und 
Netzwerke und Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Uni-
fied Messaging Systems, SMS, MMS, WAP, Klingeltönen, Apps und Social 
Media-Plattformen), Domainbezeichnungen, Softwareerzeugnisse, Multi-
media-Anwendungen, Merchandising und Veranstaltungen jeglicher Art, 
Bühnenwerke, Musicals, Bücher, Zeitschriften sowie sonstige Printmedien 
und Druckerzeugnisse aller Art.

IFAA GmbH 
Essener Straße 12, 68723 Schwetzingen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Gesprächszündstoff

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

SCHRÖCK Bau GmbH 
Bavariaring 8, 80336 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Aktenzeichen XY Vermisst

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-
wandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, 
Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; 
DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Ganz einfach ... Computer, Tablet und Co. – 
sehen wie es geht

Ganz einfach ... Das Smartphone – 
 verständlich, praktisch, genial
Geheimnisse aus Omas Küche
Faszinierende Seidenstraße
Signale des Körpers – Ein Symptomführer 

von A-Z

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel, Bild-, Daten- und 
Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher; sowie Online-Medien 
und Multimedia-Anwendungen, insbesondere Internet-Seiten und Apps.

Rechtsanwalt Joachim Fauth 
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für:

In Echtzeit: Auf Corona-Station
Prominent und Pflegekraft
Babyalarm – Eltern am Limit
Krass Schulcamp – Pauken oder Party?
Die Retourenjäger
Frauen an der Waffe

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9, 80333 München
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